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Vorwort 

Die vorliegende Untersuchung beinhaltet den im wesentlichen un-
veränderten Text eines Rechtsgutachtens, das ich im Auftrag verschie-
dener Verbände in Verbindung mit mehreren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht anhängig gemachten konkreten Normenkontrollverfahren 
erstellt habe. Das Gutachten trägt den Titel 

„Die formelle Verfassungswidrigkeit  und Ungültigkeit des § 18 a 
des Gesetzes zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwoh-
nungen (Wohnungsbindungsgesetz — WoBindG) in der Fassung des 
2. Haushaltsstrukturgesetzes vom 22.12.1981 (BGBl. I S. 1523)". 

In Konsequenz der in dem Gutachten angestellten Überlegungen er-
gibt sich nicht nur die Verfassungswidrigkeit  und Nichtigkeit der No-
vell ierung des § 18 a WoBindG, der eine Teilregelung des Ar t . 27 
2. HStruktG darstellt, sondern auch die der übrigen in Ar t . 27 
2. HStruktG getroffenen  Normierungen wegen verfassungswidriger 
Überschreitung der Vermittlungskompetenz des Vermittlungsausschus-
ses. 

Im Hinblick auf die durch die Novellierung des § 18 a WoBindG und 
den Ar t . 27 HStruktG aufgeworfene  prinzipielle Frage nach der ver-
fassungsrechtlichen Grenze der Kompetenz des Vermittlungsausschus-
ses, die gerade in letzter Zeit den Gegenstand einer intensiven rechts-
wissenschaftlichen Diskussion bildete, habe ich mich zur Publikation 
meines Rechtsgutachtens entschlossen. 
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Α . Die Entstehungsgeschichte der 
Neufassung des § 18 a WoBindG 

Durch das 2. HStruktG v. 22.12.1981 (BGBl. I S. 1523) wurde § 18 a 
WoBindG i. d. F. d. B. v. 30. 7.1980 (BGBl. I S. 1120) wie folgt geändert: 

„a) I n § 18 a Abs. 1 w i r d Satz 1 durch folgende Sätze 1 und 2 ersetzt: 
„öf fent l iche  Mi t te l i m Sinne des §3 des Ersten Wohnungsbaugesetzes 
oder des §16 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes, die vor dem 1. Januar 
1960 als öffentliche  Baudarlehen bewi l l ig t worden sind, können m i t 
einem Zinssatz bis höchstens 8 vom Hundert jähr l ich verzinst werden, 
wenn dies durch landesrechtliche Regelung i n einem Gesetz oder einer 
Verordnung der Landesregierung bestimmt ist; § 18 b Abs. 2 ist anzu-
wenden. Dies gi l t auch, wenn vertragl ich eine Höherverzinsung aus-
drücklich ausgeschlossen ist." 
Der bisherige Satz 2 w i r d Satz 3. 

b) Der bisherige Absatz 2 w i r d durch folgende Absätze 2 und 3 ersetzt: 
„(2) öffent l iche  Mi t te l , die nach dem 31. Dezember 1959, jedoch vor dem 
1. Januar 1970 als öffentliche  Baudarlehen bewi l l ig t worden sind, kön-
nen m i t einem Zinssatz bis höchstens sechs vom Hundert jähr l ich ver-
zinst werden; Absatz 1 g i l t i m übrigen entsprechend. 
(3) Die Landesregierungen stellen durch Rechtsverordnung sicher, daß 
die aus der höheren Verzinsung nach den Absätzen 1 und 2 folgenden 
Durchschnittsmieten bestimmte Beträge, die für die öffentl ich  geförder-
ten Wohnungen nach Gemeindegrößenklassen und unter Berücksichti-
gung von A l te r und Ausstattung der Wohnungen festgelegt werden, 
nicht übersteigen. Sie haben dabei die sich aus der höheren Verzinsung 
ergebende Mieterhöhung angemessen zu begrenzen. Einwendungen ge-
gen die Auswirkungen der Zinserhöhung sind dabei nur innerhalb einer 
festzusetzenden Ausschlußfrist  von höchstens sechs Monaten seit Zugang 
der Mi t te i lung über die Zinserhöhung zuzulassen." 

c) Der bisherige Absatz 3 w i r d Absatz 4; die Worte „Absatz 2 Satz 2" wer-
den durch die Worte „Absatz 3" und die Worte „nach Absatz 1 oder 2" 
durch die Worte „nach Absatz 2" ersetzt. 

d) Der bisherige Absatz 4 w i r d Absatz 5 und erhält folgende Fassung: 
„(5) Eine Zinserhöhung nach den Absätzen 1 und 2 ist bei Famil ienhei-
men i n der Form von Eigenheimen, Kaufeigenheimen und Kleinsiedlun-
gen sowie bei solchen Eigentumswohnungen, die vom Eigentümer oder 
seinen Angehörigen benutzt werden, nur unter den Voraussetzungen des 
§ 44 Abs. 3 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes zulässig. Dabei ist die aus 
der höheren Verzinsung folgende Mehrbelastung angemessen zu begren-
zen." 

e) Der bisherige Absatz 5 w i r d Absatz 6. I n Satz 1 w i rd die Zahl „4" durch 
die Zahl „5" ersetzt. I n Satz 2 werden die Worte „Absatz 2" durch die 
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Worte „den Absätzen 1 und 2" und das Wort „Rechtsverordnung" durch 
das Wort „Rechtsvorschriften"  ersetzt. I n Satz 3 werden die Worte „ i n 
der Fassung des Wohnungsbauänderungsgesetzes 1968 vom 17. Ju l i 1968 
(BGBl. I S. 821)" gestrichen." 

iDie Novellierung des § 18 a WoBindG stellt einen Teil des am 10.12. 
1981 durch den Bundestag und am 18.12.1981 durch den Bundesrat 
verabschiedeten 2. HStruktG dar. Das Gesetz wurde am 22.12.1981 
durch den Bundespräsidenten ausgefertigt  und am 29.12.1981 im Bun-
desgesetzblatt verkündet1. Es trat gemäß Art . 41 Abs. 1 2. HStruktG 
vorbehaltlich der Abs. 2 bis 6 am 1. Januar 1982 in Kraft. 

iDas 2. HStruktG beruht auf einem Gesetzentwurf  der Bundesregie-
rung vom 28.9.19812. Die Zielsetzung dieses Gesetzentwurfs wurde 
durch die Bundesregierung3 folgendermaßen umschrieben: „ Im Hin-
blick auf das Leistungsbilanzdefizit, den Umstrukturierungsbedarf  der 
deutschen Wirtschaft  und die geld- und kapitalmarktpolitischen Er-
fordernisse  und damit zur langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze 
ist es notwendig, die Investitionstätigkeit anzuregen, die Dynamik öf-
fentlicher Ausgaben zu begrenzen und die Neuverschuldung der öffent-
lichen Haushalte zurückzuführen." 

Zu diesem Zweck sah der Gesetzentwurf in 39 Ar t ike ln ein ganzes 
Bündel der verschiedenartigsten Maßnahmen vor. Sie betrafen u. a. 
ausgabewirksame Regelungen für den öffentlichen  Dienst, die Aus-
bildungsförderung,  das Wohngeld, die Landwirtschaft  und die Straßen-
baufinanzierung, ferner  wohnungsbaupolitische, sozialpolitische sowie 
sonstige steuerliche Maßnahmen. Das „Gesetz zum Abbau der Fehl-
subventionierung und der Mietverzerrung im Wohnungswesen" und 
damit auch die in diesem enthaltene Novellierung des § 18 a WoBindG 
war in dem Gesetzentwurf nicht vorgesehen. 

Mi t dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf des 
2. HStruktG beschäftigte sich der Bundesrat im Rahmen des Verfah-
rens gemäß Art . 76 Abs. 2 GG in seiner 503. Sitzung am 25. 9.19814. 
Im Verlauf der umfänglichen Debatte ging der baden-württembergi-
sche Ministerpräsident Späth5 auch auf den Vorschlag ein, alte öffent-
liche Darlehen, die bis zum Jahre 1960 mi t einem Zinssatz von 0,5 °/o 
vergeben wurden, auf 8 % zu erhöhen. Dieser Gedanke fand auch in 
der Stellungnahme des Bundesrats zum Entwurf des 2. HStruktG Er-
wähnung. I n der in dieser Stellungnahme unter einer Vielzahl von 

1 Vgl. BGBl. I , S. 1523. 
2 Vgl. BT-Drucks. 9/842. 
3 Vgl. BT-Drucks. 9/842, S. 1. 
4 Vgl. BR-StenBer. 503/81. 
5 Vgl. BR-StenBer. 503/81, S. 289. 
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Aspekten geäußerten Kr i t i k am Gesetzentwurf  der Bundesregierung6 

heißt es: „Notwendig ist ferner  eine Neuordnung des sozialen Miet-
wohnungsbaus. Zu ihr gehören das Einführen marktwirtschaftlicher 
Elemente sowie die Erschließung erheblicher Rückflüsse aus alten 
Wohnungsbaudarlehen durch abgestufte Anhebung der Zinsen. Es ist 
deshalb ein Gebot der Solidarität, die bi l l igen Altbaudarlehen wenig-
stens etwas im Zins anzuheben. Zu allem hat der Bundesrat am 10. Jul i 
1981 eine ausgewogene Konzeption beschlossen." Auf den S. 11 ff.  der 
Stellungnahme des Bundesrats wurden unter Β eine Vielzahl detail-
l ierter Änderungsvorschläge des Bundesrats zum Regierungsentwurf 
des 2. HStruktG unterbreitet, von deren Realisierung die Zustimmung 
des Bundesrats im 2. Durchgang abhängig gemacht wurde. Das „Gesetz 
zum Abbau der Fehlsubventionierung und der Mietverzerrung im 
Wohnungswesen" wurde in diesem Zusammenhang nicht aufgeführt. 

Die 1. Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
des 2. HStruktG fand in den 51. - 53. Sitzungen des Bundestags vom 
16.9.-18.9.1981 statt, die 2. und 3. Beratung des Gesetzentwurfs in 
der 64. Sitzung des 9. Bundestags am 12.11.1981. Der dort verabschie-
dete, 40 Ar t ike l in sich schließende Gesetzesbeschluß des Bundestags7 

wurde u. a. um wohnungsbaupolitische Regelungen des Gesetzentwurfs 
zur Stärkung der Investitionstätigkeit im Baubereich und zum Abbau 
ungleicher Besteuerung in der Wohnungswirtschaft 8 erweitert. Er ent-
hielt aber nach wie vor nicht das „Gesetz zum Abbau der Fehlsub-
ventionierung und der Mietverzerrung im Wohnungswesen". 

Dem durch den Bundestag verabschiedeten Gesetzesbeschluß zum 
2. HStruktG wurde durch den Bundesrat in seiner 506. Sitzung am 
27.11.1981 die gemäß Art . 84 Abs. 1, Ar t . 104 a Abs. 3, Ar t . 105 Abs. 3 
und Ar t . 108 Abs. 5 GG erforderliche  Zustimmung versagt. Als Begrün-
dung hierfür  verwies der Bundesrat auf seine im 1. Durchgang abge-
gebene Stellungnahme vom 25.9.1981, in der er u.a. die Notwendig-
keit weiterer Einsparungen bei den konsumtiven Ausgaben betont und 
hierfür  zahlreiche Vorschläge unterbreitet habe. Der Bundestag habe 
diese Forderungen des Bundesrats so gut wie nicht berücksichtigt9. 

Im Hinblick auf die Verweigerung der erforderlichen  Zustimmung 
des Bundesrats zum vom Bundestag verabschiedeten Entwurf des 
2. HStruktG rief  die Bundesregierung noch am 27.11.1981 den Ver-
mittlungsausschuß an. I n dem Schreiben des Bundeskanzlers an den 
Vorsitzenden des Vermittlungsausschusses des Deutschen Bundestags 

6 Vgl. BR-Drucks. 363/81, S. 10. 
7 Vgl. BR-Drucks. 490/81. 
« Vgl. BT-Drucks. 9/796, 9-/843, 9/889. 
9 Vgl. BR-Drucks. 490/81, S. 1; s. i m übrigen auch BR-StenBer. 506/81. 


